
FUNDSTELLENVERZEICHNIS
1. Jahressteuergesetz 2020: Was Sie als Unternehmer jetzt wissen sollten 

Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) v. 21.12.2020; BGBl I, 3096

2. Jahressteuergesetz 2020: Wie Sie jetzt von den Änderungen profitieren können 
Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) v. 21.12.2020; BGBl I, 3096; Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung – Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen Fäl-
len und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 v. 27.01.2021, BT-Drs. 19/26245

3. Mehrstöckige Freiberufler-Personen gesellschaft: BFH gibt Details bekannt 
BFH, Urt. v. 04.08.2020 – VIII R 24/17; www.bundesfinanzhof.de

4. Neugründer: Abgabe einer monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung ausgesetzt 
BMF-Schreiben v. 16.12.2020 – III C 3 - S 7346/20/10001 :002; www.bundesfinanzministerium.de

5. Ehegatten und Lebenspartner: BMF gibt Tipps zur Steuerklassenwahl für 2021 
BMF, Merkblatt zur Steuerklassenwahl für das Jahr 2021 bei Ehegatten oder Lebenspart-
nern, die beide Arbeitnehmer sind, v. 09.11.2020; www.bundesfinanzministerium.de

6. 44-€-Freigrenze: Wann ein „gestückelter“ Monatsvorteil steuerfrei bleiben kann 
BFH, Urt. v. 07.07.2020 – VI R 14/18; www.bundesfinanzhof.de

7. Corona: Kurzarbeitergeld kann zu Steuernachzahlungen führen 
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 08.12.2020; www.lohi.de

8. Auslands(praxis)semester: Wann und welche Kosten abziehbar sind 
BFH, Urt. v. 14.05.2020 – VI R 3/18; www.bundesfinanzhof.de

9. Update für alle Steuerzahler: Welche Änderungen das Jahr 2021 mit sich bringt 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 07.12.2020; www.vlh.de
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URHEBERRECHTE UND NUTZUNGSUMFANG
Die Mandanten-Informationen des Deubner Verlags sind – mitsamt allen darin veröffentlichten Inhalten – urheberrechtlich geschützt.

Mandanten-Informationen in gedruckter Form dürfen in der bestellten Stückzahl an Mandanten abgegeben werden. Eine darüber 
hinausgehende Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist unzulässig. Insbesondere ist es nicht gestattet, die Mandanten-Information 
zu fotokopieren bzw. zu scannen und per E-Mail weiterzugeben oder im Internet zum Abruf bereitzustellen. 

Mandanten-Informationen in digitaler Form dürfen beliebig oft ausgedruckt und an Mandanten weitergegeben werden. Des Weite-
ren ist es gestattet, die Inhalte auf der Kanzlei-Website zu veröffentlichen und per E-Mail an Mandanten zu versenden. Die Bearbeitung 
der Mandanten-Information – insbesondere die Entnahme von Bildmaterial – und die Veröffentlichung über andere Kommunikations-
plattformen oder Netzwerke sind untersagt. 

Diese Nutzungsrechte sind jeweils auf einen Kanzleistandort beschränkt. Für den Einsatz der Mandanten-Information an mehreren 
Standorten bedarf es einer individuellen Vereinbarung mit dem Verlag.
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